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Urteil gegen zwei Schiiler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugbldttern

Urteil gegen zwei Jugendliche, die im Herbst 1965 mit Flugblattern zu einer Protestdemonstration in Leipzig gegen das zuvor erlassene "Beatverbot"
aufgerufen hatten. Der Bezirk Leipzig hatte 44 von 49 Beatgruppen die Spielerlaubnis aberkannt.

In den 60er Jahren trat der Beat seinen Siegeszug um die Welt an. Mit der Musik von Bands wie den Beatles oder den Rolling Stones entwickelten junge
Leute neue Vorlieben und distanzierten sich von der Generation ihrer Eltern. Ein neues Lebensgeftihl entstand vor allem im Westen, aber verzégert
und modifiziert auch hinter dem Eisernen Vorhang. Unter dem Einfluss der Entstalinisierung in der Sowjetunion unter Nikita Chruschtschow lockerte
auch die SED in der DDR ab 1962 voriibergehend ihre Jugend- und Kulturpolitik. In der Folge formierten sich auch hier Beat-Bands, die sich an den
neuen westlichen Musikrichtungen orientierten.

Nach dem Sturz Chruschtschows im Oktober 1964 und mit dem "Kahlschlagplenum” der SED vom Dezember 1965 endete jedoch diese kurze Phase der
Liberalisierung. Die Staatsfiihrung bedugte die mit der westlichen Musik verbundene Jugendkultur zunehmend argwdhnisch, weil hier junge Menschen
abseits der staatlich kontrollierten Massenorganisationen weitgehend selbstbestimmt zusammenfanden. Der westliche Einfluss auf die DDR-Jugend
erschien auch der Stasi gefahrlich. Sie vermutete hier den planvollen Versuch westlicher "Feindzentralen", junge DDR-Biirger fiir sich zu gewinnen und
damit den Nahrboden fiir politische Opposition zu legen.

Am 11. Oktober 1965 fasste das Zentralkomitee der SED einen Beschluss, nach dem Beatgruppen die in der DDR fiir 6ffentliche Auftritte bendtigte
Spielerlaubnis entzogen werden sollte. Der Bezirk Leipzig ging hier besonders radikalvor und lieR die Lizenz von 44 der insgesamt 49 registrierten
Amateurbeatgruppen aberkennen und erteilte ein Verbot fiir finf von ihnen. Darunter befanden sich die in der Region besonders populdren Bands
"The Butlers", "The Guitar Men" und "The Shatters".

Nachdem zwei Jugendliche mit Flugblattern zu einem Protest gegen das Verbot von Beatgruppen aufgerufen hatten, versammelten sich am 31.
Oktober 1965 ca. 1.000 bis 2.000 Jugendliche auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig. Die Volkspolizei l6ste die Demonstration gewaltsam auf und
verhaftete hunderte Jugendliche. Ein GroRteilder jungen Leute musste anschlieBend fiir mehrere Wochen Zwangsarbeit leisten.

Am 5. November 1965 fand die Mutter eines der Jugendlichen die Stempelund Texte fir die neuen Flugblatter in der Wohnung. Sie, selbst Lehrerin,
Ubergab den Stempelkasten dem Direktor der Schule ihres Sohnes. Somit war die Urheberschaft der Flugblatter geklart. Die Stasi wurde umgehend
informiert und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die Schiiler ein. Der Staatsanwalt erhob Anklage und die Jugendstrafkammer des Kreisgerichts
Leipzig-Land verurteilte die beiden Schiiler zu eineinhalb Jahren Freiheitsentzug auf Bewdhrung.. Sie mussten die Schule verlassen und konnten kein
Abitur ablegen.

Das Verfahren wurde auch gegen einen dritten Jugendlichen, einen Verwandten von einem der beiden Jungen, gefiihrt. Dieser hatte zwar Kenntnis
von den Flugblattern, war aber nicht an ihrer Verteilung beteiligt. Er erhielt 10 Monate Freiheitsentzug auf Bewdhrung.
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in seiner freizeit gewldmet. Er nimmt regelméssig dm Training
seiner Sportgemeinschaft teil.

Die Verbing Erziehungspflichtigen der Jugendlichen INGN
und zur Schule war bisher schlecht. Weder Herr noch
‘rau aind such nur anndhernd ihren Fflichten in dieser Hinsicht

erecht geworden, Von ihnen wurde kaum ein Elternsbend beswc ht
agegen war der Kontakt zwischen der liutter des Jugendlichen
und der Schule gut.

Am 20. lo. 1965 erschien in der#lLeipziger Volkszeitung *
eine Stellungnahme jer Jugendkommission des Bezirksteges Leipzig
ziu einigen aktuellen Fragen d er Jugenderziehung. Dabei wurdeauf
Erscheinungen amerikanischer Unkultur, vor allem auf dem Gebiete
der Beatmmsik,hingewiesen. Es wurde davon gesprochen, die Beatgruppen
zu priifen und erklért, dass alle Beatgruppen mit englischen Namen

+ 2zu verbieten sind. Es wurde herauggestellt, dass nur solche Beat-
gruppen als Laienmusiker auftreten dilrfen, deren Mitglieder einer
geregelten Arbeit nachgehen, eine gute Einstellung zu unserem Steoate
haben, die NWoten beherschen und die Gesetze unseres Stastes achten.
Dabei sind einige Erscheinungen der Unkultur und Gesetzesverletzungen,
begangen durch bestimmte Beatgruppen, aufgezihlt worden. Davon, dad
die DBeatmusik verboten werden sollte, war jedoch keine Rede.

Der Jugendliche [N I : -vote,an ein Verbot der Beatmusik
undaller Beatgruppen. Anstatt sich bel den zusténdigen Stellen zu

+ orientieren, verborhte er sich in diesen Gedanken. Untersdhiitzt warde

* er dabel won einigen anderen Jugendliochen, dle ebenfalls an ein
golches Verbot glaubten. Offensichtlich unter dem Geaichtspunkt,
dasa hier ein scheinbarer Angriff auf die Freiheit der Ferstnlichkeit
vorlége, samn der Jugendliche [N M n-ch lisglichkeiten, hier-
gegen etwas zu tun. Wdhrend bereits die J.{’yaal'uﬂe einea solchen Verbotes
durch den Jugendlichen geine mangelhalfte "erbindung zu unserem Staate
zelgh, wird dies tlicher anhand des Mittela, aufdas der
Jugendliche NN kam, um gegen das angenommene Verbot vorzu-
gehen, Er kam auf den Gedanken, eine Protestaktion zu organisieren. .
Dabei wollte er durch von ihm hergestellte Flugzettel eine solche
Aktion vorbereiten, Seine Idee teilte er am 22, lo, 1965 seinem

Freund, dem Angeklogten [N, nit. Bei i durfte em keiner
besonderen Aufforderung,im Sinn von [N dargelegten
Vorschlages gpitzuwirken. [N war sofort mit N )

Vorschlag einverstanden, gemeinsame Flugbldtier herzustellen, in denen
zu einer Protestaktion aufgerufen werden sollte und diese zu vermeiten.

Auch der Jugendliche B o der Meinung, dass es sich um ein
Verbot der Beatmuaik und Beatgruppen handelt., Hinsichtlich seiner

Verbundenheit zu unserem Staat elten insowseit die gleichen Aus-
fihrungen wie tber (N

Ap 23 10,65 xeufte DD N -::-- ¢ ckkasten und Papier.
Am gleichen Tage nachmittage begann mit den ent-
sprechenden Vorarbeiten fiir das Herstellen der Flugblédtter. Der
Jugendliche [} MM - = var in der Wohnung der belden -

kam hinzu, Er wurde durch [l in dessen Plan eingeweiht. Wach
anfénglichen Bedanken erkliéirte er sich zur Herstellunz der Flugblétter
bereit. Jedoch wurde er von I weder aufgefordert, an der
Yerteilung der Flugblétter teilszunehmeny, noch erklérte er daszu

von sich aus sein Binverstiéndnis. 5
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Ale I B so:6-r hingu kem, veren I una
reits bei den Vorarbeiten. Bereits wordem hatten
gich den Text fiir diese IMlugblétter gemeinsam liberlegt
und kamen zu dem Entschluss, folgenden Text zu verwenden:
"Beatfreunds ! Wir finden uns am Sonntag; den 31. lo. 65 1lo Uhr

~Leuschnerplats testmarach gin.”
I -M sowiec [N B stcllten dann gemeinsam
17% Elugbla~t=r in einer Grdase von etwa DIN-A6-Format her.
Sie kamen {iberein, am liontag, dem 25. lo. 1965, gemeinsam nach
bei Leipzig zu J.nhren, wo NN h etwas zu besorgen
hatte, und wvon dort aus beginnend, bis in die Stadt Leipzig die
Flugzettel zu verbreiten. DO\ iohl an dieser Ubereinkunft als auch an

der Verbreit war der A aﬁte N o beteilict,
In ig ein Flugblatt in eine Gastatidtte,
wihrend NN eln llughlaL‘t- in der Vshe dieser Gaststdtte

ablegte, Jeder hatte etwa die Hélite der Flugblitter, deren Gesamt-
zahl sich auf 174 Stilck belief. Zum Teil klebten sie diese Zettel

an Telegrafemmsste, Litfass-S&ulen und Schaukisten. Zum Teil

legten sie die Flugblétter ab. Die Strecke, auf der sie diese Zettel
auf diese Weise verbreiteten, reicht von | (itcr dzs
Zentrum der Stadt Leipzig bis zum sog. Xreuzm, dem Siidteil der Stadt.
Vor dem im Zenbkrum Leipzigs gelegenen Kine "Capitol™ hat der Jugend-
liche I B :i1cn znderen, ihm unbekannten Jusgendlichen

die letzten ca., 20 Zettel libergeben, der sie weiter verbreiten sollte.
Dieger unbekannte Jugendliche war mit einer asog. Glock "u‘ﬁ
bekleidet. Aufgrund der Art der Dekleidung schloss

darauf, dass er von ihm nicht verraten wiirde. Er vermmbete die
gleiche Gesinnung.

Wit dieser Flugblattaktion wollten sémtliche Jugendliche erreichen,
dega die staatlichen Orgame die eingekieteten bezw. beabsichtigten
MaBnahmen gegen bestimmte Beatgruppen fgllen lassen. Sie wodlten,
dass eine grtssere Zahl von ingsbescndere juzendlichen Bilrgern,

auf dem Leuschnerplatz szusarmmenkamen. Diese Zusammenkunft sollte
den staatlichen Organen den Frotest gegen die Malnahmen zeigen,
denen Beatgruppen unterzogen werden sollten. HEhere Uberlegungen
fiber die Durchfiihrung dieser Aktion auf dem Leuschnerplatz haben
mick die Jugendlichen pibht gehabt. Insbesondere gab es keine
bestimmten organisatorischen Vorbereitungen fiir die eigentliche
Lurchfiihrung des "Protestmaraches",

Bereits einen Tag nach dem Eracheime n des angefilhrten Zeitunge-
artikels diskutierten im Betriebe des Jugendlichen

die Jugendlichen mit ihrem Lehrausbilder. Dzbei gzab es einen grossen
“eil Jugendliche, die mit dem Ausfithrungen in der Zeitunghicht
einverstanden waren, sie insbesondere fiir iberspitzt hielten. Sie
glaubten nicht daran, d=ss es zu solchen oder dhgchen Uberspitmungen
wie damals in der berliner "Waldbiihne® kommen wiirde. Sie waren

nicht damit einverstanden, dass die Mitglieder von Deatzruppen

als des Uotenlesens unkundig hingestellt wurden, dass sie nur das
Ziel der 6. Klasse beendet hdit W

Am 28. lo. 1965 nahmen -W und [N B in der

Schule an einem Forum teil. Hier wurde iiber die politische, aber
auch strafrechtliche Auswirkung und Bedeutung der von den Angeklagtem
durchgefithrten Flugblattaktion gesprochen. Weiterhin wurde die
Teilnahme an der Aktion vom 31. lol 1965 den Schiilern werboten und
ihnen fiir den Fall der Zuwliderhandlung gegen dieses Verbot mit
disziplinarischen Malnshmen, u.a, Verweidung von der Schule, gedroht,

sl
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Dieses Forum hatte auf diese beiden Jugendlichen eine erschisden
artige Virkung. L._.._,
Der Angeklagte I :-ttc noch am 27. lo. 1965, und zwar
allein, weltere 200 Flugblétter gleichen Inhalte in der Absicht
ihrar ﬂ'erbreitung hergeatellt, um noch einen grdsseren fersonenkreis
augfzuhring;en. Wachden ihm durch dieses Forum die Folgen seines Handelns
in allen Konsequenzen klar geworden sind, wvernichtete er noch am
28s lo. 65, also gleich nach der Schiilerzusamuenkuntt, die 200 Flug-
blitter und die dazu genutzten Hilfsmittel, wie zum Beiapiel den
Druckkasten. Er erklérte auch dem Angeklagten [, dass er sich
an dieser Angelegenheit nicht weiter beteiligen werde.
Am 31. lo. 1965 kam es dann tatséehlich zu einem Auflauf won liber
eintausend meist jugendlichen Personen. Durch das entschlossene
Vorgehen der bewaffneten Kridfte konnte diese Aktion werhindert werden.
Dabel wurden mehrere Verhaftungen vorgenommen, wobeli sich die
betreffenden Inhaftierten wegen Auflaufs,zum Teil wegen Widerstanis
gegen die dtaatsgewalt, verantworten mussteh.
Der Jugendliche [l ist dieser Aktion Terngeblieben, weil er keine

Upannehmlichkeiten mit der Schule haben wollte.
Der Jugendliche wurde von einem Lehrer zuriickgehalten,
als er wvon indie Stadt fahren wollte, um =1 d er Kasse

dea FuBballstadions fiir ein FuBlballapiel Karten zu kaufen. Dabel
bestand der berechtigte Verdacht, dass er sich in irgendeiner Veise

an dieser Aktion he‘beW&rda.

Der Jugendliche N 15t nit (T . i stoat
gefahren. Dort suchten beide eine unmittelbar in der Néhe dea
Leugchnerplatzes Icrialegeni iaitstéitte auf. Von dort aus beobachtete
der Jugendliche die Vorgdnge auf dem Leuschnerplatz
bezw. in dessen ledhe.

Wachdem der "'ugendliche- von Inhaftierungen anldsslich der

Akt m 3i. lo. 65 Kenntnis hatte, kaufte er sich noch am 1.11.65
i ginen Kinderdruckkasten. Er wandte sich an |IEGN
i er Aufforderung, mit einer erneuten Flugblattaktion

die Freilessung der inhaftierten Blirger zu fordern. Dazu fiithlte er

g8ich nach seinen Ausfithrungen inder Hauptverhandlung verpflichtet,

well sie die Ursache fiir die Aktion und damit fiir die vorgenommenen

Verhaftungen gesetzt haven. M I 1cinte jeioch eine Teilanahme

an dieser neuen Aktion ah. Zwischenzeitlich stellte der Yugendliche
jedoch vier Flugzettel (etwa DIN A 6)mit folgender aufgedruckter

Aufgehrift her:" Beatdemomiranten !|' Es war ein Erfolg ! Aber viele

loo sind eimgekerkert — deshalb 7. 1ll. 15.00 Uhr Leuschnerplatz."

Weitere Flugzettel stellte er nicht her. Er hatte auch nid t mehr

die Absicht,.dazu bezw. zur Verteilungdier bereits hergestelltemr Zettel.

Daa lag vor allem daran, weil nh dabei nicht mitmachte

und er allein eine solche Aktion nicht durchfilhren wollte.

Bei der Herstellung dieser Flugzettel hatte der Jugemdliche |

dag Z4iel, die Stastsorgane zur Freilassung der Inhaftierten zu ver—

anlassen . Ndhere Uberlegungen iiber die Durchfiihrung einer solchen

Aktion hatte er jedoch nicht angestellts.

Als die Mutter des Jugendlichen llMcie vier zuletzt hergestellten
Flugzettel fand, meldete sie diesen Vorfall am néchsten Taege dem
Klagsenleiter ihrea Sohnes, Bel d er Befragung der Jugendlichén ergab
sich der vorgenannte Sachverhalt. Daraufhin wurden die drei Jugend—
lichen am 6.1..65 in Untersuchungshaft genommen . Ihre Entlassung
erfolgte am 18. 1l. G5.
Avfgrund ihres Verhaltens wurden die Jugendlichen- und
von der erweiterten Oberachule verwiesen. Sie besuchen
jetzt die polytechnische Oberschule mit dem Ziel des Abschlusses
in und

=7
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Dienggendlichen haben durch ihr Verhalten folgende Strifkesetze
verletzt:
Indien die Jugendlichen N N o-c D M 17; ¢ ouoblitter
Berstellten, in denenzu einer Aktion gegen die Staatsorgane aufze-
fordert wurde, haben sie, zugleich mit der Verbreitune derselben,
gum Ungehorsam gegen Anordnungen aufgerufen, die ﬂienﬁtaataorgans
innerhalb ihrer Zustidndigkeit getrofien haben. Hierbei handelt es
gich derum, die THtigkeit der Beat%ruppan zu {iberpriifen.
Zugleich haben sie damit auch d en Tatbeatand des 114 Abs. 1 StGB
verletzt. Hiernach wird bestraft, wer es unternimmt, durch Drohung
eine Behtrde zur Vornahme cder Unterlassung einer Amtshandlung zu
nitigen. Die Flugblattaktion unddie durch aie gewollte und im iihrigen
uch e rfolgte Zusammenballung von Blirgern sollte die staatlichen
rgane dazu veranlassen, die beabsichtigte Uberpriifung der Beat-
gruppen zu unterlassen, Da es sich hierbel um eine rechtswidrige
Aktion handelt, liegt der Tatbeatand der Notigung durch Drohung vor.

4 lur durch das energische Eingreifen bewaffneter Krifte konnten

grissere Zwischenf&lle verhindert werden. Soleche Zwischenfdlle je-

Vdoch gind filir westliche Publikationsmiboel geeignete littel fiir deren
Propaganda gegen unsere Republik, e
Indem der Angeklagte weitere 4 Flugblédtter fiir eine ernsute Aktion
herstellte, hat er auch insoweit den Tatbestand des § 114 Aba. 1 StGB
erfiillt.

Der Jugendliche [N M verietzte durch seine Beteiligung an
der Herstellung von 174 Flugzetteln ebenfalls den ‘atbestand des

.§ 114 Abs. 1 StGB. ]

U In Ubereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft sieht die Eammer keine
Gesetzesverletzung in der Herstellung von 24 Flugbléttern, die #Stunden
darauf vom gleichen T&ter wieder wvernichtet worden nsoweit
kann algo keine Bestrafung des Jugendlichen[IIEGN e rfolgen.

Die Angeklagten sind Jugendliche im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes
(J6G) = § 1-. Ihre strafrechtliche Verantwoptlichkeit liegt gemiiss § 4
JGE nur dann wvor, wenn sle zur Zeit der Tat nach ihrer sdittlichen

und geistigen Entwicklung reif genug waren, die gesellschaftliche
Gefihrlichkeit ihrer Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.
Bei allen Juﬁandlichen hot das Gericht eine normale kirperliche

und gdstige Bntwicklung festgestellf. Dabei hat sich das Gericht nicht

nur auf den Akteninhalt , auf den persdnlichen Eindruck, den die
Jugendlichen in der Hauptverhandlung hinterliessen und auf die Tat-—
gsache gestiitzt, dass sie die filir ihr Alter gesteckten schulischen Ziele
in einer Oberachule, zum Teil mit beabsichtigtem Abiturabschluss,
erfiillten, sondern auch sus den Ausfithrungen der drziehungspflichtigen
und der Lehrer der Jugendlicheh ergaben sich diese Featstellungen
des Gerichts. Wenn der Jugendliche NN NI in Gegensatz zu den
beiden anderen grogsere Leistungsschwierigkeiten zeigt, dann ist
das, wie von seinen Eltern und Lehrern dargelegt wurde, keineswegs

auf eine Hinderung der Intelligenz zuriickzufilhren, sondern auf unge-
niigendes Interesse an der Schuls. Die Jugendlichen haben auch erkannt,

dass ihr Verhalten gesellschaftsgeféhrlich ist. Das schliesst nicht
aus, dass gie sich #ber die ganze Tragweite ihres Verhaltens nicht

im klaten gwesen sind. Dass sie aber ihre beabsichiigte Aktion als
illegal ansahen, die also mit den Gesetzen nicht zu vereinbaren ist,
zeigen folgende Tatsachen:

Der Jugendliche B iiskutierte mit seiner Mutter und [ IEGNG
& tlber den Yeitungsa¥tikel vom 20.10.65. Dabei
warde ihm von der Mutter und &bedau‘tet, daB es nicht um die
Beatmusik, sondern um Erscheinungen der Unkultur ginge. Entsprechemd
geiner ungeniicenden Verbindung zu unserem Staate glaubte er das nicht.
Von seiner beabaichtigten Aktion sagteer jedoch seinen Verwandten nichts
obwehl er zu diesen ein sonst enges Verh#ltnis hat. Auch anderen
Biirgern erziihlte er nichts davon. =B
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Die gleiche Verschiwegenheit zelgten die beiden anderen Litange—

klagten. So erzéhlte der Angeklagte [N =-in

nichts von der wvon ihnen angezettelten Aktion, deren Auswirkungen

sie unmittelbar wahrnehmen konnten.

Beil deWmﬂﬂer dtraftaten gingen insbesondere die Jugend-

lichen und mit genauen Uberlegungen vor. So diskutierten

beide susfiihrlich iiber den Text des ersten Flugblattes. Wihrend ur-

apriinglich das Wort "Protestmarsch® fehlte, wurde es durch einen

enteprechenden Vorsehlag des Jugendlichen [l hinzugefiigh, dapit

klar und deutlich das Ziel dieser Aktion herausgelesen werden konte,

Zwischen beiden geb es Uberlegungen , ob diese Aktion nicht auf dem
rl-ligrg-Flatz durchgefithrt werden sollte. Des wurde jedoch won

h- verworfen, weil einize Wochen vorher dort anldaslich

einer lusiksuffithrung es zu Ausschreitungen wvon Jugendlichen gekommen

ist. Solche Auaschreitungen wollten sie wiederum nicht.

Der Jugendliche I schliesslich hatte bei dem Text, der von ihm

gpdter allein hergestellten Flugbldtier uraspringlich die Worte

n Trotz Beregnung(gemeint war der Wasserwerfer)®und Stasi" (gemeint

waren die Mitarbeiter der Staatasicherheitsorgana)vorgesshen.

Er liess diese fiorte jedoch beim Drucken heraus, weil er nicht zu

weit gehen wollte, damit sein Verhalten nicht "als politisch" ange-

sehen werde. Obwohl das bisherige Verhalten dea Jugendlichen

und seiner Mitangeklagten bereits schon hiichet politisch war,

zeigt doch dieses Differenzierungsbestreben , dass ein offener Angraff

auf das Ministerium fiir Staatssicherheit und die Volkspolizei nicht

erfolgen sollte. Diese Differenzierung entsprach jedach hicht dem
politischen Unverstindnis des liberdurchschnittlich intelligenten

jugendlichen Angeklagten [, sondern seiner Art, grobe Formulierungen

und offene Beschimpfungen zu vermeiden.
Aber auch der “ugenﬁlichsilh war sich iiber das Gesellschaf-

gefdhrliche seines Handelns im klaren. Das zeight sein urspriingliches
Z5gern, sich an der Herstellunz von Flugbléttern zuﬁ%
Sohlieaslich liess er sich durch den litangelklalten

dazu fiberreden. :

Die Jugendlichen w&ren auch in der Lage gewesen, entsprechend

ihrer Einsicht, dssesa ihre Handlunggweise gesellschaftsgefihrlich ist,
sich zn verhalten. Sie brauchten ihre Handlungen nur zu unterlassen.

Es gibt keine Anhaltepunkte daftir, dass sich unter ilhnen eine Gruppen-
paychose entwickelt heétte, gegen die sie als einzelne nichte tun konnten
Alle Jugendlichen wurden durch den Artikel in der LVZ darauf hinge- :
wiegsen, daB sich in unserer sozialistischen Ordnung keine westliche
Unkultur breitmechendarf. Bel einem besseren Verhiiltnis zu unserem
Staata wire ihnen bewusst geworden, dass damit auch ihren eigenen
Interessen Rechnung getragen wiurde. Denn keiner dieser Angeklagten

iat bisher ala Rowd treten, wenn von den Flegeheien des
Jugandlichen-d“ in der dchule zundchst abgesehenw erden
goll.

Das Gericht ist deshalb in Ubereinstimmung mit allen Prozess- '
beteiligten einschliesslich ded Vertreters der Jugendhilfe der Hsinung,
dass die Voraussebzungen des § 4 JGG vorliegen, desse heisst, dass

ihre strafrechtliche Verantwortlichkelt gegeben ist.

Bel der Bestrafung d er Jugendlichen ist davon aws zugehen, dass

; ihr Verhalten nicht nur eine ungeniigende Bindung zu unserem {

Staate und speziell eine starke Disziplinlosigkeit in bezug auf
Staatsdieziplin zeigtiVéhdererseits dass es sich nicht um Gegener
unseres S9taates handelt. Inwieweit durch westliche Sender einem
angeblichen Verbot von Beatgruppen in der DDR das ‘iort gesprochen

wurde, konnte in diesem G erihtsveriahren nicht festgestellt werden.

- Fest steht jedoch, dass alle drei Jugendlichen durch den Empfang !

pnicht nur von Unterhaktungssendungen, sondern auchvon Hachrichten
und #hnlichen Sendungen, von der westlichen Ideoclogie beeinflusst
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wurden ubd bis jetzt suf alle Fialle stark ﬂlus waren
sich das insbesondere Tiir [l ana ergibt. Das
ist letzten Endes fiir die Jugendlichen auch die eigentliche Ursache
ihrer Straftaten. Zugleich aber sind die eigentlichen Verursacher
einer solchen Ideoclogie in Westdeutschland zu a%

Die Anderung ihres Willens, indem nHmlich 200 Flug-
blatter vernichtete und MR MMM dis begonnens 2. Flugblattaktion
einstellte, hatte keinen Einfluss auf das Ergehnis der eraten Flug-
blattaktion. Allerdings muss das fiir die Einschitzung der Jugend-
lichen mit beriicksichtigt werden.

Das Gericht erkannte entsprec g def‘!i ﬁﬁ%e@tgﬂ&er 5% waltschaft
hingichtlich der Jugendlichen ; wad I auf eine
Freiheitastrafe in Hohe von je 1%¥2 Jahren, wobei die einzelnen Geset-
zesverstisse zueigapder in Tateinheit geméss § 73 S5tGB stehen und

die Bestrafung aus schwereren Gesetz, § 114 51GB, zuerfolgen hat.

o Tir [ BN criannte die Kammer ebenfalls auf die won der

Staatsanwaltachaft beantrasgte Freiheltsstrafe won lo Lonaten.

Eine Differenzierung zwischen den Jugendlichen I und--

wirde nicht fiir erforderlich gehalten. Wahrend an

herangetreten ist, atellte er seine strafbare Tatigkeit ein, obwohl
der Jugendliche — gie fortsetzte.

Im Hinblick guf die Schwere der Tat, insbesondere ihre Auswirkungen,

muaste die Kammer gegen alle drei Jugendlichen auf eine Strafe

erkennen. Eine ErziehungsmaBnshme im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes
war nicht angebracht. Allerdinga war das Gericht ebenfalls der

“ Meinung aller rrozessbeteiligten, dass diese Strafe, und zwar mit
einer Pewdhrunfszeit gembsa § 18 JGG, bedingt ausgesetzt werden kann,
Dzs Gericht erwartet, dass sich die Jugendlichen wihrend dieser
Bewthrunzszeit werantwortungsbewusst verhalten, sodaB die Voll-
gtreckung nicht angeordnet zu werden braucht.

Gemdss § 18 Abs. 2 JGG hielt das Gericht die im Tenor dargelegte
Weisung an die Jugendlichen fiir erforderlich. Dabei beriicksichtigte
die Keammer, dass es fiir die Jugendlichen nicht nur darauf ankommt,

* gich schlechthin und insbesondere nur vom Intellekt her mit den
Problemen des sozialistischen Aufbaues in unsersr Republik zu be-
schéftigen. Es ist notwendig, desss sie sich in gewisser Weise
auf diesem Gehiete mit bellristischer Literatur auseinandersetsen,
wobel die Schule als wesentlicher Brzishungstriger die ldglichkeit
erhalten sell, darauf Einfluss zu nehmen, was gelesen wird und wie
das Verarbeitete ausgewertet werden soll.

Die von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagene Weisung, dass die
Jugendlichen die lo. Klasse mit gutem Edolg abschliessen sollen,
hielt das Gericht fiir zu gl lgemein und nicht der Erziehung ent-
gpreclend , die sich aus dem Charakter der vorliezenden Straftat ergiht

Dem vom Vertreter der Yugendhilfe gemachten Vorschlag, im Rahmen
der Familienerziehung die Eltern _ der Jugendlichen

zu verpflichten, regelmidssig an Elternabsnden teilzunehwmen,
hat das Gericht nicht entsprochen., Eine solche Verpflichtung haben
diese Erziehungspflichtigen bereits in der Hauptverhandlung abge-
geben, Erst recht nicht hielt die Kammer den Voraschlag dea Beistandea
fir begriindet, lber die Jugendlichen M di: Schutzaufaicht
anguordnen. Dafiir ist keine Grundlage vorhanden., Natiirlich miissen
sich die Erzishungspflichbigen der Juzendlichen |G cariver
im klaren sein, dass ihr ellung zum westlichen Fernsehen und
Radiohtren iiberpriifungsbediirftig ist, was in der Hauptverhandlung
veraucht wurde, insbesondere wvon den Vertretern der Staatsanwaltschaft
und der Jugendhilfe, darzulegen.
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jexz Von der Kostenerstattung wurde gemiss § 49 Abs. 1 JGG abge-
gehen.
\ el (077 % (Zfcees
Schubert Sperber : Schneider

N
7 M Udea
| .
.

v Wt

10 x

Signatur: BArch, MfS, BV Leipzig, AU, Nr. 252/66, Bd. 5, BL. 248-257

Blatt 257



	Urteil gegen zwei Schüler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern
	Metadaten

	Urteil gegen zwei Schüler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern
	Urteil gegen zwei Schüler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern
	Urteil gegen zwei Schüler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern
	Urteil gegen zwei Schüler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern
	Urteil gegen zwei Schüler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern
	Urteil gegen zwei Schüler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern
	Urteil gegen zwei Schüler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern
	Urteil gegen zwei Schüler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern
	Urteil gegen zwei Schüler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern
	Urteil gegen zwei Schüler wegen der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern

